
Die wichtigsten Leistungen auf einen Blick:
Es gelten die Versicherungsbedingungen VB-ERV/CC 2020

Camping-
Reiserücktritts- 

Versicherung 

weltweit 
mit Selbstbeteiligung

Wohnmobil-
Reiseschutz  
(inkl. CDW)

weltweit 
mit Selbstbeteiligung

Selbstbehalts-
Versicherung PLUS 

für Wohnmobile

weltweit 
mit Selbstbeteiligung

 Stornokosten- und Reiseabbruch-Versicherung:
•  Schutz bei Reiserücktritt und Reiseabbruch: Krank vor der Reise? Ein Unfall? Job verloren?  

Wir übernehmen die Stornokosten z. B. für das gemietete Wohnmobil. Der Camping-Urlaub 
muss wegen Krankheit vorzeitig beendet werden? Wir erstatten nicht in Anspruch genom-
mene Reiseleistungen.

•  Schutz bei Überbuchung: Trotz gültiger Buchung kann kein Stellplatz angeboten werden? 
Wir zahlen bis zu 3 Nächte in einer Ersatzunterkunft (maximal € 100,– je Nacht).

•  Schutz bei Fahrerausfall: Wir übernehmen die Kosten für die Hinreise eines Ersatzfahrers, 
wenn der Fahrer des Camping-Gespanns wegen Krankheit oder Unfall nicht mehr selbst zurück 
an den Heimatort fahren kann.

•  Für Hundebesitzer: Unerwartete schwere Erkrankung oder Unfallverletzung eines zur Reise an- 
gemeldeten Hundes vor Reiseantritt ist versichert. Wichtig: Der Hund muss mit aufgeführt sein.

Selbstbehalts-Versicherung PLUS für Mietwohnmobile:
Wir reduzieren den Selbstbehalt aus der Mietfahrzeug-Kasko-Versicherung z. B. bei Diebstahl, 
Unfall oder Vandalismus. Bei Unfall sind Unterboden, Reifen, Scheiben, Spiegel oder Dach  
beschädigt und die KFZ-Kasko kommt nicht dafür auf? Wir übernehmen Wiederherstellungs-
kosten als PLUS-Leistung. 

Gepäck- und Inhalts-Versicherung (inkl. Sportgeräte):
Wir sichern Gegenstände des persönlichen Bedarfs und bewegliches Inventar in Wohnmobil /
Wohnwagen gegen Diebstahl und Elementarschäden ab. Auch Sportgeräte sind bei Diebstahl 
und Beschädigung z. B. durch Unfall des Transportmittels versichert.  

Innenraum-Haftpflicht-Versicherung für Mietwohnmobile:
Wir schützen bei Sachschäden am Innenraum bzw. am fest verbauten Inventar.

Tarifübersicht 
Versicherungen für gemietete 
Wohnmobile und Wohnwagen
Gültig ab 7.11.2022
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Prämie in € für alle  
versicherten Personen* 
(max. 9 Personen)

Camping-Reiserücktritts- 
Versicherung (kombinierbar mit  
Wohnmobil-Reiseschutz oder Selbstbehalts- 
Versicherung PLUS für Wohnmobile)
weltweit, mit Selbstbeteiligung

Gesamt- 
reisepreis** 
in € bis

100,– 5,– CRR100

300,– 9,– CRR101

500,– 16,– CRR102

800,– 23,– CRR103

1.000,– 31,– CRR104

1.500,– 43,– CRR105

2.000,– 57,– CRR106

2.500,– 73,– CRR107

3.000,– 89,– CRR108

5.000,– 159,– CRR109

7.500,– 249,– CRR110

10.000,– 359,– CRR111

Prämie pro Fahrzeug  
und Reisetag in € für alle  
versicherten Personen*  
(max. 9 Personen)

Wohnmobil-Reiseschutz  
(inkl. CDW)

weltweit, mit Selbstbeteiligung

Selbstbehalt 
gem. Fahr-
zeugmiet- 
vertrag 
in € bis

1.000,– 8,– CWP100

2.000,– 9,– CWP101

3.000,– 10,– CWP102

5.000,– 12,– CWP103

Prämie pro Fahrzeug
und Miettag in €

Selbstbehalts-Versicherung 
PLUS für Wohnmobile
weltweit, mit Selbstbeteiligung

Selbstbehalt 
gem. Fahr-
zeugmiet- 
vertrag 
in € bis

1.000,– 7,– SBV100

2.000,– 8,– SBV101

3.000,– 9,– SBV102

5.000,– 10,– SBV103

Camping-Reisen
Reisen mit dem eigenen oder dem gemieteten Reisemobil, 
Caravan, Zelt o. ä., bei denen die überwiegende Reisedauer 
auf einem Campingplatz oder ausgewiesenen Reisemobil-
stellplatz verbracht wird.

Camping-Reiserücktritts-Versicherung
Abschlussfrist: Sofort bei Buchung, spätestens jedoch 30 Tage 
vor planmäßigem Reiseantritt. Bei Buchung innerhalb von 30 
Tagen vor Reisebeginn ist der Versicherungsabschluss nur am 
Buchungstag, spätestens innerhalb der nächsten drei Werk-
tage, möglich.
Selbstbeteiligung:  
Stornokosten-Versicherung (Teil A, Ziffer 15): 20 % des 
erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,– je ver-
sicherter Reise. 

Allgemeine Hinweise Reiseabbruch-Versicherung (Teil B, Ziffer 16): 20 % des 
erstattungsfähigen Schadens, mindestens € 25,– je ver-
sicherter Reise. 
Versicherungssummen:  
Stornokosten- und Reiseabbruch-Versicherung: entspricht 
dem versicherten Gesamtreisepreis, max. € 10.000,– möglich

Wohnmobil-Reiseschutz (inkl. CDW)
Für Camping-Reisen mit einem Mietwohnmobil bis 93 Tage.
Versicherbare Fahrzeuge: Wohnmobile, Camper u. ä.  
Nicht versicherbar sind PKW und Motorräder.
Abschlussfrist: Der Abschluss ist jederzeit vor Reiseantritt  
möglich.
Selbstbeteiligung:  
Selbstbehalts-Versicherung PLUS für Mietwohnmobile  
(Teil F, Ziffer 5): € 250,– je Versicherungsfall 
Gepäck- und Inhalts-Versicherung (Teil D, Ziffer 9):  
€ 150,– je Versicherungsfall 
Innenraum-Haftpflicht-Versicherung (Teil E, Ziffer 6):  
€ 150,– je Versicherungsfall

Versicherungssummen: 
Selbstbehalts-Versicherung PLUS für Mietwohnmobile:  
wahlweise € 1.000,– / 2.000,– / 3.000,– / 5.000,– 
Gepäck- und Inhalts-Versicherung: € 6.000,– je Reise 
(inkl. Sportgeräte, sofern nicht im bestimmungsgemäßen 
Gebrauch) 
Innenraum -Haftpflicht-Versicherung: € 2.500,– je Reise

Selbstbehalts-Versicherung PLUS für Wohnmobile 
Für Mietfahrzeug-Anmietungen bis 93 Tage.
Versicherbare Fahrzeuge: Wohnmobile, Camper u.ä.  
Nicht versicherbar sind PKW und Motorräder.
Abschlussfrist: Der Abschluss ist jederzeit vor Übernahme 
des Mietfahrzeugs möglich.
Selbstbeteiligung (Teil F, Ziffer 5): € 250,– je Versicherungsfall
Versicherungssumme: 
je nach vereinbartem Selbstbehalt  
€ 1.000,– / € 2.000,– / € 3.000,– / € 5.000,–

*Versicherte Personen: Der Tarif gilt für bis zu 9 Personen, die zusammen verreisen, unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis und Alter.
**Gesamtreisepreis: Alle gebuchten Reiseleistungen der versicherten Personen (z. B. Mietgebühr Wohnmobil, Stellplatzgebühr Campingplatz, Ausflüge, An- und Abreise, etc.) werden zum  
Gesamtreisepreis versichert.



Ergänzungs-Schutz Covid-19
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In der heutigen Zeit empfehlen wir Ihnen eine Absicherung gegen Covid-19, die Sie zusätzlich  
zur Camping Reiserücktritts-Versicherung abschließen können, damit Sie innerhalb der Storno- 
kosten- und Reiseabbruch-Versicherung abgesichert sind.

Der neue Ergänzungs-Schutz Covid-19 erweitert den Versicherungsschutz im Rahmen der  
Reiserücktritts-Versicherung inkl. Reiseabbruch-Versicherung um folgende Leistungen:

bei Erkrankung und Tod aufgrund Covid-19
bei Quarantäne*

Prämie pro  
gebuchter Reise 
(max. 9 Personen)

Ergänzungs-Schutz Covid-19  
für eine einzelne Reise
alle Verkehrsmittel, Welt

jedes Alter

mit Selbstbeteiligung

Prämie Tarif

€ 26,– CON19M

Gültigkeit: Für eine Reise. Es gelten die Versicherungsbedingungen des Haupt- 
versicherungsvertrages, soweit nichts Abweichendes in den Versicherungsbe- 
dingungen dieser Ergänzungs-Versicherung geregelt ist. 

Voraussetzungen für den Versicherungsschutz: Der Ergänzungs-Schutz Covid-19 
gilt nicht alleine, d. h. die Reise muss über eine bei der ERV bestehende Hauptver- 
sicherung inkl. Reiserücktritts-Versicherung (RRV und / oder RAB) abgesichert sein. 
Anderenfalls besteht kein Versicherungsschutz bei Erkrankung oder Tod aufgrund 
von Covid-19. Die Hauptversicherung darf nicht bei einem Fremdversicherer ab- 
geschlossen worden sein.

Versicherte Personen: Der Tarif gilt für bis zu 9 Personen, die zusammen  
verreisen, unabhängig von Verwandtschaftsverhältnis und Alter. Den Versiche-
rungsfall können nur die Risikopersonen aus der Hauptversicherung auslösen.

Selbstbeteiligung (SB): Bei der Wahl des Tarifs ist die Hauptversicherung aus-
schlaggebend. Die Höhe der Selbstbeteiligung richtet sich nach den Regelungen 
der Hauptversicherung.

Abschlussfrist: Sofort bei Buchung der Reise, spätestens jedoch 30 Tage vor  
planmäßigem Reiseantritt. Bei Buchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn 
ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag, spätestens innerhalb der 
nächsten drei Werktage, möglich.

Versicherungsbedingungen: Es gelten die VB-ERV 2022 / Covid-19. 

Weitere Hinweise finden Sie in unseren FAQs auf der Website unter  
www.ergo-reiseversicherung.de

*Absicherung von Quarantäne: 
a)  persönliche und individuell angeordnete Quarantänemaßnahmen, 

wenn ein Ansteckungsverdacht mit Covid-19 besteht. 
b)  Verweigerung der Beförderung, z. B. Fähre verweigert Beförderung  

aufgrund erhöhter Temperatur.
c)  Verweigerung der Einreise, z. B. Grenzbeamter verweigert Einreise  

aufgrund erhöhter Temperatur.
d)  Reise kann nicht wie geplant beendet werden, weil Versicherter oder 

eine mitreisende Risikoperson von einer Quarantäne betroffen sind, 
Erstattung zusätzlicher Unterkunftskosten bis € 5.000,– pro Person.


